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Die Steuerlast bei Erbscha  oder Schenkung kann bei Spezialimmobilien des ländlichen Raums hoch 

ausfallen. Es kommt regelmäßig vor, dass der vom Finanzamt ausgewiesene Grundbesitzwert entwe-

der nicht korrekt ermi elt ist, oder dass er über dem gemeinen Wert (Verkehrswert) liegt. Liegt der 

Grundbesitzwert über dem gemeinen Wert, ermöglicht eine Öffnungsklausel im Bewertungsgesetz 

(BewG) den Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes. Die Ermi lung des gemeinen Wertes ori-

en ert sich an der ImmoWertV, ist durch einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständi-

gen nachzuweisen (§§ 165 Abs. 3, 167 Abs. 4, 198 BewG) und ersetzt den Grundbesitzwert. 

Für Steuerberater, die mit der Prüfung des Bescheids über den Grundbesitzwert betraut sind, ist es 
daher wich g zu erkennen, ob der Bescheid Fehler aufweist, oder der gemeine Wert unterhalb des 
Grundbesitzwertes liegt. Doch was sind die Prü riterien der Bedarfsbewertung? Bei welchen Immo-
bilien kann ein Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes gelingen? Und in welchen Fällen ist eine 
Prüfung auf einen niederen gemeinen Wert überhaupt sinnvoll?  
 

 

Übersicht 

 

1. Einordnung 

Im Gegensatz zur Verkehrswertermi lung sind bei der Ermi lung des gemeinen Wertes laut § 9 Abs. 2 
BewG die Grundstücksbelastungen aus persönlichen Verhältnissen nicht zu berücksich gen. Beispiele 
dafür sind u. a. das Wohnrecht des Altenteilers oder auch Nießbrauch bei Schenkungen in der Familie.  
Ausgangspunkt für die Grundbesitzbewertung ist die Zuordnung zu land- und forstwirtscha lichem 
Vermögen (Grundbesitz) und zum Grundvermögen. Die verschiedenen Möglichkeiten und Ausprägun-
gen sind im folgenden Schaubild dargestellt: 
 



 
 
Die Bedarfswerte für den Wirtscha steil liegen fast immer unter dem gemeinen Wert, sodass dieser 
Vermögensbestandteil so gut wie nie einer Prüfung bedarf. Der Prü edarf konzentriert sich auf die 
Immobilien, die dem Grundvermögen zuzurechnen oder wie Grundvermögen zu bewerten sind. Das 
sind z. B. unbebaute Grundstücke mit außerlandwirtscha licher Nutzung, Wohngebäude auf der Hof-
stelle, Wirtscha sgebäude mit außerlandwirtscha licher Nutzung, klassische Ein- und Zweifamilien-
häuser und Mehrfamilienhäuser.  
 
Vor dem Eins eg in ein Prüfverfahren stellt sich die Frage, ob ein niedrigerer Bedarfs- oder gemeiner 
Wert überhaupt die Erbscha - oder Schenkungsteuer signifikant reduziert. Nur dann rechnen sich für 
den Mandanten die zusätzlichen Kosten durch den Steuerberater und Sachverständigen.  
 
 

2. Bedarfswert/gemeiner Wert – Grundlagen 

Auf der einen Seite steht die Bedarfsbewertung als pauschales Verfahren und auf der anderen Seite die 
Ermi lung des gemeinen Wertes, bei der, mit Ausnahme der Grundstücksbelastungen aus persönlichen 
Verhältnissen, alle Wertmerkmale des Grundstücks in die Bewertung einfließen.  
Bei der Bedarfsbewertung ist ein striktes Schema vorgegeben und es fließen nur bes mmte Grund-
stücksmerkmale in die Bewertung ein. Auch sind einzelne Wertansätze in Tabellen vorgegeben. Das 
Ergebnis der Bedarfsbewertung ist der Grundbesitzwert, der die Grundlage zur Berechnung der Erb-
scha - oder Schenkungsteuer bildet. Die Rechtsgrundlage der Bedarfsbewertung ist das Bewertungs-
gesetz. Dieses ist s chtagsabhängig. Aktuell gilt die Fassung vom 01.01.2023. Bei früheren S chtagen 
ist die am S chtag gül ge Fassung anzuwenden. Die noch nicht angepassten Erbscha steuer-Richtli-
nien 2019 (ErbStR 2019) sind auf alle Fälle ab 22.08.2019 anzuwenden. Es gibt bereits gleichlautende 
Erlasse der Oberen Finanzbehörden der Länder vom 20.03.2023. Darin ist geregelt, dass die von den 
Gutachterausschüssen veröffentlichten Bodenrichtwerte, Vergleichsfaktoren und Umrechnungskoeffi-
zienten im Rahmen der Bedarfsbewertung zu berücksich gen sind.  
 
Bei der Ermi lung des gemeinen Wertes sind hingegen alle Grundstücksmerkmale zu berücksich gen. 
Wertansätze und Umrechnungskoeffizienten sollten aus regionalen Marktdaten abgeleitet sein. Gelingt 



es, einen niedrigeren gemeinen Wert nachzuweisen, so bildet dieser die maßgebliche Grundlage für 
die Steuerberechnung.  
Rechtsgrundlage für die Ermi lung des gemeinen Wertes ist die Immobilienwertermi lungsverord-
nung (ImmoWertV) vom 14.07.2021. Diese ist auf alle zurückliegenden S chtage anzuwenden. 
 

3. Prüfschri e beim Grundbesitzwert 

Die Prüfung des Bescheids über die Feststellung des Grundbesitzwertes ist Aufgabe des Steuerberaters. 
Dieser muss dabei einschätzen können, ob das Objekt zur Höhe des festgestellten Grundbesitzwertes 
passt oder nicht. Dabei sind folgende Kriterien relevant: 
 

1. Ist die Einordnung in land-/forstwirtscha liches Vermögen oder Grundvermögen korrekt? 

2. Ist die Einstufung in die rich ge Grundstücksart erfolgt (z. B. Ein-/Zweifamilienhaus oder Mehr-

familienhaus)?  

3. Ist das maßgebliche Bewertungsverfahren angewendet worden? Ein Zweifamilienhaus ist mög-

lichst im Vergleichswertverfahren zu bewerten, ein Dreifamilienhaus ist als Mehrfamilienhaus 

einzustufen und im Ertragswertverfahren zu bewerten. Je nach Bewertungsverfahren kann das 

Ergebnis sehr unterschiedlich ausfallen. 

4. Ist der passende Bodenrichtwert angesetzt worden (letzter veröffentlichter Bodenrichtwert vor 

dem Bewertungss chtag)? 

5. Ist beim dargestellten Bodenrichtwert eine korrekte Abgrenzung von Innen- und Außenbereich 

erfolgt? In einigen Fällen sind in der Bodenrichtzone auch Grundstücke oder Grundstücksteile 

miterfasst, die dem Außenbereich zuzuordnen sind. Um dies zu erkennen, bedarf es guter Orts-

kenntnisse. Eventuell ist auch die Mitwirkung des Mandanten hilfreich. 

6. Entsprechen die im Bescheid angesetzte Bru ogrundfläche (BGF) und Wohn-/Nutzfläche den 

tatsächlichen Gegebenheiten? 

7. Passt die im Bescheid angesetzte Miete? Passt der im Bescheid angesetzte Mietwert? 

8. Falls bei der Ermi lung des Grundstückswertes Marktdaten angesetzt wurden, sind diese über-

haupt anwendbar und falls ja, sind diese korrekt übernommen worden? 

9. Sind Besonderheiten beim Wohnteil oder den Betriebswohnungen berücksich gt? 

- Ist den Wohngebäuden auf der Hofstelle maximal das 5-Fache der bebauten Fläche zuge-

ordnet (§ 167 Abs. 2 BewG)? 

- Erfolgte beim Wohnhaus bei enger räumlicher Verbindung mit der Hofstelle ein Abschlag 

von 15 % (§ 167 Abs. 3 BewG)? 

Wenn Zweifel an der Höhe des Grundbesitzwertes bestehen, auch unter anderem in der Zuordnung 
der Grundstücksart oder in der Anwendung der Marktdaten, dann kann das Zuziehen eines Sachver-
ständigen sinnvoll sein.  
Sofern der beau ragte Sachverständige über Erfahrungen bei der Ermi lung von Grundbesitzwerten 
verfügt, sollte auch dieser zunächst den Bescheid kri sch prüfen, zumindest die oben aufgeführten 
Schri e, die sich ohne Ortstermin abarbeiten lassen (Kriterien 4, 5 und 8). Bei aufgedeckten Fehlern im 
Bescheid kann der Grundbesitzwert deutlich abgesenkt werden, ohne dass gleich ein Verkehrswertgut-
achten erstellt werden muss.  
 

4. Unterschiede Ermi lung Grundbesitzwert versus gemeiner Wert 

Die Ermi lung des Grundbesitzwertes ist ein pauschales Verfahren mit engem Korse . Die Vorgaben 
sind klar definiert und vom Anwender (i. d. R. Finanzamt) einzuhalten. In der folgenden Zusammenstel-
lung sind die wesentlichen Unterschiede zwischen der Ermi lung des Grundbesitzwertes und der Er-
mi lung des gemeinen Wertes gegenübergestellt: 
 



Ermi lung des Grundbesitzwertes Ermi lung des gemeinen Wertes 
1. Bewertung von unbebauten Grundstücken 

Bewertung mit dem Bodenrichtwert, der vom 
Gutachterausschuss zum letzten Zeitpunkt vor 
dem Bewertungss chtag veröffentlicht wurde. 
Bei abweichenden Merkmalen darf die Anpas-
sung nur mit den vom Gutachterausschuss veröf-
fentlichten Koeffizienten erfolgen. 

Bewertung im Vergleichswertverfahren. Wenn 
keine Vergleichswerte zur Verfügung stehen, 
dann erfolgt eine Orien erung am Bodenricht-
wert. Bei abweichenden Merkmalen, vor allem 
bei der Nutzung, sind Anpassungen bei fehlen-
den Umrechnungskoeffizienten durch Schätzung 
vorzunehmen. 

 

2. Auswahl des Bewertungsverfahrens bei Spezialimmobilien im ländlichen Raum 

Ein-/Zweifamilienhäuser und Wohnungseigentum 

Das Vergleichswertverfahren ist vorgegeben. 
Bei fehlenden Daten (die gibt es z. B. für einge-
bundene Wohngebäude in die Hofstelle nicht) 
kommt das Sachwertverfahren zur Anwendung. 
Allerdings gibt es auch hier nur Daten für Ein-
/Zweifamilienhausgrundstücke. Daher erfolgt 
abschließend ein Abschlag von 15 % für die Ein-
bindung in die Hofstelle.  

Das Wohnhaus ist Bestandteil einer (Rest-)Hof-
stelle. Die Wertermi lung umfasst das Gesamt-
grundstück und sollte parallel im Ertrags- und 
Sachwertverfahren erfolgen, sofern Daten vor-
handen sind, auch im Vergleichsfaktorverfahren. 
Anschließend ist der Gesamtwert auf die einzel-
nen Wirtscha sgüter aufzuteilen. 

Mehrfamilienhäuser (alle Wohngebäude ab 3 abgeschlossenen Wohnungen) 

Ertragswertverfahren Ertragswertverfahren 

Wirtscha sgebäude (sofern außerlandwirtscha lich genutzt) 

Einordung als „sons ges bebautes Grundstück“ 
und somit Bewertung im Sachwertverfahren. 

Als Bestandteil einer Rest-(Hofstelle) gleiche Vor-
gehensweise wie beim Wohnhaus (s. o.).  

  

3. Bei Anwendung des Vergleichswertverfahrens 

Vergleichspreise des Gutachterausschusses ha-
ben Vorrang. 

Verwendung aller bekannten Vergleichspreise 
aus vertrauenswürdigen Quellen. 

Ein Kaufpreis, bis ein Jahr vor dem Bewertungs-
s chtag da ert, kann zugrunde gelegt werden 
(BFH-Urteil vom 24.08.2022 – ll R 14/20). 

Es muss eine ausreichende Anzahl (i. d. R. > 10) 
von Vergleichspreisen vorliegen. 

  

4. Bei Anwendung des Sach- oder Ertragswertverfahrens 

Anpassung der Bodenrichtwerte (BRW) nur mit 
den vom Gutachterausschuss veröffentlichten 
Koeffizienten. 

Sofern keine Anpassungskoeffizienten vorliegen, 
ist eine begründete Schätzung zulässig. 

Ermi lung der Restnutzungsdauer (RND) über 
Gesamtnutzungsdauer ./. Alter; bei Wohngrund-
stücken sind aber mindestens 24 Jahre anzuset-
zen. Einzige Ausnahme ist, wenn eine Abrissver-
fügung vorliegt. 

Ermi lung der Restnutzungsdauer (RND) über 
Gesamtnutzungsdauer ./. Alter; das Modell zur 
Ermi lung der Restnutzungsdauer ist anzuwen-
den (Anlage 2 ImmoWertV); bei älteren Gebäu-
den sind RND < 24 üblich.  

Keine Berücksich gung von besonderen objekt-
spezifischen Grundstücksmerkmalen (boG’s). 

Zu berücksich gen sind z. B.: 
- Bauschäden/-mängel 
- Abweichungen bei Instandhaltungskos-

ten/Bewirtscha ungskosten 
- wirtscha liche Überalterung 
- überdurchschni liche Immissionen 

 

5. Speziell im Sachwertverfahren 

Die Wertzahl (Sachwer aktor – SWF) ist aus dem 
Grundstücksmarktbericht zu entnehmen. Wenn 

Der SWF ist aus dem Grundstücksmarktbericht 
zu entnehmen. Begründete Zu-/Abschläge sind 



keine veröffentlicht ist, dann ist die Wertzahl aus 
Anlage 25 BewG anzuwenden. 

möglich. Wenn kein SWF veröffentlicht ist, dann 
ist dieser zu schätzen. 

  

6. Speziell im Ertragswertverfahren 

Rohertrag: Wenn tatsächliche Mieten vorhanden 
sind, dann sind diese anzusetzen, es sei denn, 
diese weichen um mehr als 20 % von der ortsüb-
lichen Miete ab; in diesen Fällen ist die ortsübli-
che Miete anzusetzen. 

Ansatz der Marktmiete. Weicht die tatsächliche 
Miete davon ab, dann sind Korrekturen unter 
den boG’s vorzunehmen. 

Liegenscha szins (LZ): Dieser ist aus dem Grund-
stücksmarktbericht zu entnehmen. Wenn keine 
veröffentlicht sind, dann ist der LZ aus 
§ 188 BewG anzuwenden. 

Der LZ ist aus dem Grundstücksmarktbericht zu 
entnehmen. Begründete Zu-/Abschläge sind 
möglich. Wenn kein LZ veröffentlicht ist, dann ist 
dieser zu schätzen. 

  

 
5. Wann kann der Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes gelingen und wann ist dies un-

wahrscheinlich 

1. Bei unbebauten Grundstücken ist dann ein niedriger gemeiner Wert nachweisbar, wenn das Bewer-
tungsobjekt nur geringwer ger nutzbar ist als das Bodenrichtwertgrundstück und der Gutachter-
ausschuss keine zutreffenden Umrechnungskoeffizienten veröffentlicht hat. In einigen Fällen ist die 
Bodenrichtwertzone nicht korrekt abgegrenzt und es liegen hier auch Grundstücke oder Grund-
stücksteile, die dem Außenbereich zuzuordnen und daher nicht bebaubar sind. Handelt es sich bei 
dem Bewertungsobjekt um ein Grundstück, das ganz oder teilweise im Außenbereich liegt, dann ist 
der tatsächliche Wert deutlich niedriger als der Bodenrichtwert. Dies ist auch dann der Fall, wenn 
durch Auflagen oder Immissionen die mögliche Nutzung des Bewertungsobjektes gegenüber dem 
Bodenrichtwertgrundstück deutlich eingeschränkt ist. 

 
2. Sofern es sich beim Bewertungsobjekt um ein klassisches Vergleichswertobjekt handelt (Ein-/Zwei-

familienhausgrundstück, Wohneigentum) und die Gebäude keine vom Durchschni  abweichenden 
nega ven Merkmale aufweisen, kann überwiegend kein Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wer-
tes gelingen. 
 

Bei Mehrfamilienhäusern kann ein Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes gelingen, wenn die 

tatsächliche Restnutzungsdauer deutlich unter 24 Jahren liegt, ein erheblicher Instandhaltungsstau 

besteht oder aufgrund von Immissionen oder Auflagen nur eine deutlich eingeschränkte Nutzung 

möglich ist. Insbesondere von 2010 bis 2020 sind die Verkehrswerte von Mehrfamilienhäusern sehr 

stark ges egen. In fast allen Fällen konnte in diesem Zeitraum kein niedriger gemeiner Wert nach-

gewiesen werden. Seit 2021 ist in den meisten Regionen ein Rückgang der Verkehrswerte zu be-

obachten. Sofern der Trend anhält, werden die Fälle zunehmen, in denen der Nachweis eines nied-

rigeren gemeinen Wertes möglich ist, wenn eines oder mehrere der oben angeführten Kriterien auf 

das Bewertungsobjekt zutreffen. 

 
Sind Wirtscha sgebäude außerlandwirtscha lich genutzt und wurde bei der Ermi lung des Grund-

besitzwertes das Sachwertverfahren angewendet, sollte das Finanzamt darauf hingewiesen werden, 

dass – sofern nachweislich vermietet – das Ertragswertverfahren anzuwenden ist. In vielen Fällen 

wird nur eine marginale Miete erzielt, sodass sich in zahlreichen Fällen als Ergebnis ein nega ver 

Gebäudeertragswert ergibt. Der Grundstücksertragswert liegt dann deutlich unter dem Grund-

stückssachwert. 

Folgt das Finanzamt der Einordnung als Ertragswertobjekt nicht, dann kann in vielen Fällen der 

Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes gelingen. Allerdings ist im Vorfeld überschlägig zu 



prüfen, ob die Steuerersparnis durch einen nachgewiesenen niedrigeren gemeinen Wert die zusätz-

lichen Kosten übersteigt. 

 
3. Handelt es sich um ein Bewertungsobjekt, das zutreffend im Vergleichswertverfahren zu bewerten 

ist, dann kann zumeist kein Nachweis des niedrigeren gemeinen Wertes gelingen. 
 
4. Bei Bewertungsobjekten, die zutreffend im Sach- oder Ertragswertverfahren bewertet worden sind, 

lohnt sich bei folgenden Konstella onen die Prüfung, ob der Nachweis eines niedrigeren gemeinen 
Wertes gelingen kann: 

- Die dem Bodenrichtwert zugrunde liegenden Nutzungsmöglichkeiten sind deutlich höherwer-

ger als die des Bewertungsobjektes und es liegen keine Umrechnungsfaktoren des Gutachter-

ausschusses zur marktgerechten Anpassung vor (siehe Punkt 1. in diesem Abschni ). 

- Das zu bewertende Grundstück ist deutlich überdurchschni lichen Immissionen ausgesetzt. 

- Das Bewertungsobjekt weist überdurchschni liche Bauschäden und -mängel auf. 

- Das Bewertungsobjekt weist einen unterdurchschni lichen Stand bei der energe schen Sanie-

rung gegenüber Gebäuden der gleichen Baujahrklasse auf. 

- Bei den im Sachwertverfahren bewerteten Grundstücken sind die Instandhaltungskosten deut-

lich überdurchschni lich oder das Gebäude ist wirtscha lich überaltert und daher in den Nut-

zungsmöglichkeiten deutlich eingeschränkt.  

- Bei dem im Ertragswertverfahren bewerteten Grundstücken liegen die Bewirtscha ungskosten 

deutlich über dem Durchschni  von Gebäuden mit vergleichbarer Baujahrklasse und Nutzung. 

Die Bewirtscha ungskosten umfassen die Instandhaltungs- und Verwaltungskosten, das Miet-

ausfallwagnis und die nicht auf den Mieter umlegbaren Betriebskosten.  

 
5. Darüber hinaus lohnt sich bei Sachwertobjekten die Prüfung des Nachweises eines niedrigeren ge-

meinen Wertes, wenn der Gutachterausschuss keinen Sachwer aktor veröffentlicht hat und der 
marktgerechte Sachwer aktor unter dem in Anlage 25 BewG vorgegebenen Wer aktor liegt. Bei 
den aktuellen Immobilienpreisen ist dies aber sehr selten. Mit aktuell fallenden Immobilienpreisen 
werden in Zukun  diese Fälle zunehmen. 
Wohnhäuser, die in landwirtscha liche Hofstellen eingebunden sind, werden vom Finanzamt i. d. R. 

im Sachwertverfahren bewertet. Bei der Bewertung wird so getan, als ob das Wohnhaus auf einem 

klassischen Einfamilienhausgrundstück liegt und es werden die entsprechenden Faktoren und Um-

rechnungskoeffizienten herangezogen, die aus den Kaufpreisen für Einfamilienhausgrundstücke 

entwickelt worden sind. Ein Ausgleich des methodischen Fehlers soll durch einen pauschalen fünf-

zehnprozen gen Abschlag auf das Bewertungsergebnis ausgeglichen werden. Dieser Abschlag ist 

aber vor allem bei älteren Wohngebäuden mit einer Wohnfläche von über 220 m² nicht ausrei-

chend. In diesen Fällen kann o mals der Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes gelingen. 

 
6. Darüber hinaus lohnt sich bei Ertragsobjekten die Prüfung des Nachweises eines niedrigeren gemei-

nen Wertes, wenn folgende Konstella onen vorliegen: 
- Die erzielbare Miete liegt nennenswert unter der Marktmiete. 

- Der Gutachterausschuss hat keinen Liegenscha szins veröffentlicht und der marktgerechte Lie-

genscha szins liegt über dem laut § 188 BewG anzuwenden Liegenscha szins. Dieser beträgt 

aktuell 3,5 % für Mietwohngrundstücke und zwischen 4,5 % und 6 % für gemischt genutzte und 

gewerbliche Grundstücke. 

 



6. Fazit 

Die vom Finanzamt vorgenommene Ermi lung des Grundbesitzwertes weist in einigen Fällen Fehler 
auf. Der Hinweis auf diese Fehler in Form eines Einspruchs kann bereits zu niedrigeren Werten führen. 
Bei unbebauten Grundstücken sollte eine Prüfung auf Nachweis eines niedrigeren gemeinen Wertes 
erfolgen, wenn die Nutzungsmöglichkeit des Bewertungsobjektes von der des Bodenrichtwertgrund-
stückes abweicht.  
Bei klassischen Ein-/Zwei- sowie Mehrfamilienhausgrundstücken gelingt der Nachweis eines niedrige-
ren gemeinen Wertes nur, wenn die Gebäude alt sind, einen überdurchschni lichen Instandhaltungs-
rückstau (inkl. energe sche Sanierung) aufweisen, überdurchschni liche Bauschäden/-mängel vorlie-
gen, überdurchschni lichen Immissionen ausgesetzt sind oder gegenüber Gebäuden der gleichen Bau-
jahrklasse eine wirtscha liche Überalterung vorliegt.  
Ein Prü edarf besteht vor allem bei Wohngebäuden, die in eine (Rest-)Hofstelle eingebunden sind und 
bei Wirtscha sgebäuden mit außerlandwirtscha licher Nutzung.  
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